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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich begrüße die Verkleinerung der Vorranggebiete ES-02 Sümpflesberg und ES-04 Probst. Gegen den geänderten Anhörungsentwurf zur Teilfortschreibung des Regionalplans Windenergie erhebe ich jedoch  Widerspruch und schlage vor, die oben benannten drei Vorranggebiete nicht weiter zu verfolgen.
· Ohne ein schlüssiges und realisierbares Gesamtkonzept (Windkraftanlagen, Stromnetze, Speicherkapazitäten) sollte nicht mit dem Bau von Windkraftanlagen begonnen werden.

· Im Schurwald sind Auslastungsgrade von 23%, die für eine wirtschaftliche Nutzung der Windkraft erforderlich sind, nicht zu erwarten. Deshalb ist es nicht sinnvoll, den Schurwald zu einem Schwerpunkt beim Ausbau der Windkraft zu machen. Da hier keine vernünftige Nutzung der Windkraft möglich ist, besteht auch keine Privilegierung von Windkraftanlagen.
· Die im Windatlas 2011 ermittelten Windgeschwindigkeiten sind nur berechnet, nicht gemessen. Die Methodik und Datengrundlage sind nicht nachvollziehbar. Es handelt sich um reine Hypothesen.
· Es wurde vom Verband Region Stuttgart keine Differenzierung zwischen Standorten in Waldflächen und Offenlandflächen vorgenommen. Insbesondere wurde die Reduzierung der Windgeschwindigkeit durch Waldflächen (0,2 – 0,5 m/sec), bei der Beurteilung der erforderlichen Mindestwindgeschwindigkeit (5,3 m/sec)  nicht berücksichtigt. Dies ist nicht sachgerecht und sollte geändert werden.
· Die Planungsziele und Planungsgrundsätze, welche der Verband Region Stuttgart beschlossen hat, sind strikt einzuhalten und dürfen nicht relativiert werden. Hierzu zählen insbesondere:

· Unbelastete Bereiche sind von Windkraftanlagen freizuhalten: Deshalb keine Windkraftanlagen auf dem Schurwald. Die Windkraftanlagen zerstören das natürliche Landschaftsbild und führen zu einer Industrialisierung der Landschaft.

· Räumlicher Überlastungsschutz und Vermeidung von Umzingelung von Siedlungen: Deshalb sind 18 Vorranggebiete im 10 km Umkreis von Baltmannsweiler und Lichtenwald nicht akzeptabel.
· Mindestabstand von 3 km zwischen einzelnen Vorranggebieten: Deshalb Streichung und Verkleinerung von Vorranggebieten, damit dieser Abstand überall eingehalten wird.
· Bündelung von Windkraftanlagen und Standortkonzentration: Deshalb keine Vorranggebiete die kleiner als 20 Hektar sind [ES-04 Probst ist demnach zu streichen].
· Die Region Ostwürttemberg hat deutlich strengere Kriterien zum Schutz von Mensch und Natur vor Windkraftanlagen festgelegt. Es ist nicht akzeptabel, dass die Menschen in der Region Stuttgart einen geringeren Schutz haben.
· Die Planung darf nicht ergebnisorientiert sein, um möglichst viele Vorranggebiete für Windkraftanlagen ausweisen zu können. Vielmehr sind alle öffentlichen und privaten Belange abzuwägen; Prüfungen und Bewertungen dürfen nicht auf nachgelagerte Planungen oder Genehmigungsverfahren verlagert werden.

· Der Verband Region Stuttgart soll seinen Handlungs- und Ermessensspielraum zugunsten von Mensch, Natur und Landschaft voll ausschöpfen. Er muss seiner Vorsorgepflicht gerecht werden, um Gefahren und Risiken bestmöglich auszuschließen (Worst-Case-Betrachtung). Hierbei ist von tatsächlichen Sachverhalten und Erfahrungswerten auszugehen. Ein starres Festhalten an den unzureichenden Empfehlungen des Windenergieerlasses ist nicht sachgerecht.
· Der Mindestabstand zu Wohngebieten sollte mindestens die 10-fache Anlagenhöhe (derzeit ca. 2.000 Meter) betragen. Der Abstand ist so festzulegen, dass keine rechtswidrige Belastung (z.B. Lärm) der Anwohner erfolgen kann (Worst-Case-Betrachtung). Da eine Anlagenbündelung angestrebt ist, ist deshalb von dem Gesamtschallleistungspegel von Windparks auszugehen. Ferner ist die Impulshaltigkeit der Anlagen zu berücksichtigen.
· Die Vorranggebiete liegen überwiegend in Waldgebieten mit altem Buchenbestand. Das Bundesamt für Naturschutz hält den Bau von Windkraftanlagen nur auf intensiv forstwirtschaftlich genutzten Flächen, insb. in Fichten- und Kieferforsten, für hinnehmbar. Diesen Vorgaben (Positionspapier „Windkraft über Wald“, Juli 2011) ist unbedingt zu folgen.
· Die Ausschlusskriterien der Naturschutzverbände (Nabu, BUND, u.a.) sind zu berücksichtigen: Deshalb keine Vorranggebiete in 
· NATURA2000-Gebieten [ES-02], 
· Waldgebieten (insb. mit altem Laubwaldbestand) [ES-02, ES-04, WN-34], 
· im Erholungswald [ES-02, ES-04, WN-34]

· Landschaftsschutzgebieten [ES-02, WN-34],
(ein öffentliches Interesse, welches die Änderung von Landschaftsschutzgebiets-Verordnungen rechtfertigen würde, besteht erst ab Windgeschwindigkeiten von 5,8 – 6,0 m/sec)
· im Biotopenverbund [ES-02, ES-04, WN-34], 
· im Wildtierkorridor [ES-04, WN-34]
· Gebieten mit sensiblen Landschaftsbildern [ES-04], 
· Lebensräumen geschützter Vogelarten und Fledermäuse [ES-02, ES-04, WN-34]
· Unsere Gemeinden liegen in der Einflugschneise des Flughafens Stuttgart, wo Schallpegel über     75 dB(A) auftreten; eine zusätzliche Lärmbelastung durch WKA ist nicht hinnehmbar.

· Windkraftanlagen erzeugen Infraschall, der im Verdacht steht, schwere gesundheitliche Schäden auszulösen. 
· Auf unseren Gemarkungen sind zahlreiche Rotmilane und Fledermäuse heimisch. Im Gebiet ES-02 Sümpflesberg ist ein Rotmilan Brutpaar nachgewiesen. Im 1 km Umkreis des Horstes besteht ein Ausschlussbereich, der Umkreis von 6 km gilt als Prüfbereich [somit auch ES-04 Probst und WN-34 Goldboden].
· Bereits der Ausweis von Vorranggebieten beeinträchtigt die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten unserer Gemeinden massiv. Die Immobilienwerte werden deutlich sinken. Durch den Bau von Windkraftanlagen verschlechtert sich die Lebens- und Wohnqualität drastisch. Dies ist bei der Abwägung zu berücksichtigen.
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Hinweise:

Bitte tragen Sie Ihre Absenderangaben vollständig ein und unterschreiben Sie am Ende. Die Stellungnahme muss bis zum 25. Oktober 2013 beim Verband Region Stuttgart eingegangen sein. Jedes volljährige Haushaltsmitglied sollte eine eigene Stellungnahme abgeben.
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